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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.05.2001 

Geschäftszahl 

99/13/0024 

Rechtssatz 

Das Körperschaftsteuergesetz 1988 spricht nicht mehr von "verdeckten Gewinnausschüttungen", sondern nur 
noch von verdeckten Ausschüttungen. Eine inhaltliche Änderung des Begriffes ist jedoch mit dieser Änderung 
nicht verbunden. 


